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Verwandte und niehtunterhaltsberechtigte Angehbrige

Foigende Bestitmmungen gelten für die Zuiassung naher Famiiienmitglieder und
nichtunterhaltungsberechtigter Verwandter.

Jetzige Regelung (Familie)

Jeder kanadisehe Staatsbürger oder rechtsmil3ige Einwanderer, der das 18. Le-
bensjahr voilendet hat, kann flir die nachstehend aufgefLihrten Angeharigen "bllr-
gen" (Die Angehbrigen, für die gebiirgt wird, brauchen nur gesund zu sein und
einen guten Leumund zu besitzen; eine Prtifung der wirtschaftiichen Verhâ1tnisse
des Bürgen oder der AngehL5rigen ist nieht erforderiich): Ehemânner und Ehefrau-
en; Verlobte nebst ihren unverheirateten Kindern unter 21 Jahren; unverheiratete
S3hne und T5chter unter 21 Jahren; Eitern und GroBeltern, die entweder das 60.
Lebensjahr voliendet haben oder, sofern sie es nicht voliendet haben, erwerbsun-
fâhig oder verwitwet sind, nebst ihren nàâchsten Angehbrigen; verwaiste Brüder,
Schwestern, Neffen, Nichten, Enkel unter 18 Jahren; Adoptivsahne oder -tachter,
wenn die Adoption vor ihrem 18. Geburtstag stattfand und sie jetzt iedig und
noch nicht 21 Jahre ait sind; Kinder unter 13 Jahren, die adoptiert werden soi-
len und entweder Waisen oder veriassen worden sind; hat ein kanadischer Staats-
bUrger oder rechtmâafiger Einwanderer weder einen Ehemann, eine Ehefrau, einen
Sohn, eine Tochter, noch Eitern oder Groaeltern, Brtider, Schwestern, Onkel, Tan-
ten, Nef fen oder Nichten, die fiir eine Biirgschaft in Frage kâimen, so kann er ais
Btirge flir jede sonstwie mit ihm verwandte Person ohne Riicksicht auf deren Alter
oder Verwandtschaftsgrad auftreten.

Kiinftige Regelung

Die für die neue "Familienkategorie" vorgesehiagene Regeiung wird mit der vor-
stehend angegebenen übereinstimmen, jedoch auf Eitern und GroBeitern beliebigen
Aiters ausgedehnt werden, fiir die ein kanadîscher Staatsbürger die Bürgschaft
übernimmt.

.Bisherige Regeiung (Nichtunterhaltungsberechtigte Verwandte)

Wer kanadiseher Staatsbilrger ist oder seinen stândigen Wohnsitz in Kanada hat,
kann nach Voiiendung des 18. Lebensjahres die Bürgschaft fiir die Einwanderung
von Verwandten nach Kanada übernehmen, die unter eine der foigenden Kategorien
falien:

- S5hne und Tblchter üiber 21 Jahren;
- verheiratete S5hne und T8chter unter 21 Jahren;
- Brlider und Schwestern (verheiratet oder iedig),
- Eitern und Grogeitern unter 60 Jahren;
- Nef fen, Nichten, Onkel, Tanten und Enkel;
- Ehegatten und sie begleitende ledige S35hne und Tbchter tinter 21 Jaliren.
Wer die Bürgschaft leistet, muf3 nachweisen k8nnen, dag3 er oder sie in ausrei-

chend gesicherten finanzieiien Verhâitnissen iebt, uin den Unterhait des Verwand-
ten zu bestreiten, dem das Einwanderungsvisum erteiit werden soul.
Im Ausiand lebende Verwandte, fUr die geblirgt wird, mfissen den Bewertungsgrund-

lagen Geniige icisten, welche ihre Fâihigkeit erheikn solien, sich in Kanada mit
Hilfe des hier lebenden Blirgen erfoigreich niederzuiassen.


